
 
 
 
 

 
 
 

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG DER HOCHSCHULSTADT IDSTEIN 
 
Aufgrund des § 6 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 7. März 2005 (GVBl I S. 142), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 5. 
Februar 2026 (GVBl. 2026 Nr. 8), hat die Stadtverordnetenversammlung der Hochschulstadt 
Idstein am 23. April 2026 folgende 17. Änderung der Hauptsatzung der Stadt Idstein 
beschlossen: 

 

17. Änderung der Hauptsatzung der Stadt Idstein 

 
 

Artikel 1 
 

Die Hauptsatzung der Stadt Idstein vom 6. März 1975 in der Fassung der 16. Änderung vom 
10. Mai 2021 wird wie folgt geändert: 

 

1. § 3 Abs. 2 erhält folgende neue Fassung: 

 

§ 3 

Magistrat und Beigeordnete 

 

„(2) Die Zahl der Beigeordneten beträgt 13 (dreizehn).“ 

 

2. § 4 erhält folgende neue Fassung: 

 

§ 4 

Stadtverordnetenvorsteher/in 

 

„Neben dem/der Stadtverordnetenvorsteher/in sind zwei stellvertretende 
Stadtverordnetenvorsteher/innen zu wählen.“ 

 
Artikel 2 

 
Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 

Idstein, den 29. April 2026 

Magistrat der 

Hochschulstadt Idstein 

 

gez.   

Christian Herfurth  

Bürgermeister 


